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Text 

Vereinbarungen über die Höhe des Hauptmietzinses 

§ 16. (1) Vereinbarungen zwischen dem Vermieter und dem Mieter über die Höhe des 
Hauptmietzinses für einen in Hauptmiete gemieteten Mietgegenstand sind ohne die Beschränkungen des 
Abs. 2 bis zu dem für den Mietgegenstand nach Größe, Art, Beschaffenheit, Lage, Ausstattungs- und 
Erhaltungszustand angemessenen Betrag zulässig, wenn 

 1. der Mietgegenstand nicht zu Wohnzwecken dient; wird ein Mietgegenstand teils als Wohnung, 
teils als Geschäftsräumlichkeit verwendet, so darf nur der für Wohnungen zulässige 
Hauptmietzins angerechnet werden, es sei denn, daß die Verwendung zu Geschäftszwecken die 
Verwendung zu Wohnzwecken bedeutend überwiegt; 

 2. der Mietgegenstand in einem Gebäude gelegen ist, das auf Grund einer nach dem 8. Mai 1945 
erteilten Baubewilligung neu errichtet worden ist, oder der Mietgegenstand auf Grund einer nach 
dem 8. Mai 1945 erteilten Baubewilligung durch Um-, Auf-, Ein- oder Zubau neu geschaffen 
worden ist; Mietzinsvorschriften in förderungsrechtlichen Bestimmungen werden hiedurch nicht 
berührt; 

 3. der Mietgegenstand in einem Gebäude gelegen ist, an dessen Erhaltung aus Gründen des 
Denkmalschutzes, der Stadt- oder Ortsbildpflege oder aus sonst vergleichbaren Gründen 
öffentliches Interesse besteht, sofern der Vermieter unbeschadet der Gewährung öffentlicher 
Mittel zu dessen Erhaltung nach dem 8. Mai 1945 erhebliche Eigenmittel aufgewendet hat; 

 3a. der Mietgegenstand eine Wohnung der Ausstattungskategorie A, B oder C ist und in einem 
Gebäude mit nicht mehr als vier selbständigen Wohnungen gelegen ist; 
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 4. der Mietgegenstand eine Wohnung der Ausstattungskategorie A ist, oder eine Wohnung der 
Ausstattungskategorie B, deren Nutzfläche 130 m2 übersteigt, ist, sofern der Vermieter eine 
solche Wohnung innerhalb von sechs Monaten nach der Räumung durch den früheren Mieter 
oder Inhaber an einen nicht zum Eintritt in die Mietrechte des früheren Mieters Berechtigten 
vermietet; 

 5. der Mietgegenstand eine Wohnung der Ausstattungskategorie A oder B in ordnungsgemäßem 
Zustand ist, deren Standard vom Vermieter nach dem 31. Dezember 1967 durch 
Zusammenlegung von Wohnungen der Ausstattungskategorie C oder D, durch eine andere 
bautechnische Aus- oder Umgestaltung größeren Ausmaßes einer Wohnung oder mehrerer 
Wohnungen der Ausstattungskategorie C oder D oder sonst unter Aufwendung erheblicher Mittel 
angehoben worden ist; dies gilt jedoch nur, wenn der Vermieter diese Wohnung innerhalb von 
sechs Monaten nach der Räumung durch den früheren Mieter oder Inhaber an einen nicht zum 
Eintritt in die Mietrechte des früheren Mieters Berechtigten vermietet; die Frist von sechs 
Monaten erhöht sich um ein Jahr, sofern der Vermieter die Arbeiten zur Standardanhebung erst 
nach der Räumung durch den Vormieter in Angriff genommen hat; 

 6. der Mietgegenstand eine Wohnung der Ausstattungskategorie C in ordnungsgemäßem Zustand 
ist, deren Standard vom Vermieter nach dem 31. Dezember 1967 durch Zusammenlegung von 
Wohnungen der Ausstattungskategorie D, durch eine andere bautechnische Aus- oder 
Umgestaltung größeren Ausmaßes einer Wohnung oder mehrerer Wohnungen der 
Ausstattungskategorie D oder sonst unter Aufwendung erheblicher Mittel angehoben worden ist; 
dies gilt jedoch nur, wenn der Vermieter diese Wohnung innerhalb von sechs Monaten nach der 
Räumung durch den früheren Mieter oder Inhaber an einen nicht zum Eintritt in die Mietrechte 
des früheren Mieters Berechtigten vermietet; die Frist von sechs Monaten erhöht sich um ein 
Jahr, sofern der Vermieter die Arbeiten zur Standardanhebung erst nach der Räumung durch den 
Vormieter in Angriff genommen hat; 

 7. das Mietverhältnis länger als ein halbes Jahr bestanden hat. 

(2) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vor, so darf der zwischen dem Vermieter und dem 
Mieter für eine in Hauptmiete gemietete Wohnung vereinbarte Hauptmietzins je Quadratmeter der 
Nutzfläche und Monat nicht übersteigen: 

 1. 22 S für eine Wohnung der Ausstattungskategorie A, das ist eine Wohnung in brauchbarem 
Zustand, deren Nutzfläche mindestens 30 m2 beträgt, die zumindest aus Zimmer, Küche 
(Kochnische), Vorraum, Klosett und einer dem zeitgemäßen Standard entsprechenden 
Badegelegenheit (Baderaum oder Badenische) besteht, die über eine zentrale 
Wärmeversorgungsanlage oder eine Etagenheizung oder eine gleichwertige stationäre Heizung 
und über eine Warmwasseraufbereitung verfügt; 

 2. 16,50 S für eine Wohnung der Ausstattungskategorie B, das ist eine Wohnung in brauchbarem 
Zustand, die zumindest aus Zimmer, Küche (Kochnische), Vorraum, Klosett und einer dem 
zeitgemäßen Standard entsprechenden Badegelegenheit (Baderaum oder Badenische) besteht; 

 3. 11 S für eine Wohnung der Ausstattungskategorie C, das ist eine Wohnung in brauchbarem 
Zustand, die zumindest über eine Wasserentnahmestelle und ein Klosett im Inneren verfügt; 

 4. 5,50 S für eine Wohnung der Ausstattungskategorie D, das ist eine Wohnung, die entweder über 
keine Wasserentnahmestelle oder über kein Klosett im Inneren verfügt oder bei der eine dieser 
beiden Einrichtungen nicht brauchbar ist und auch nicht innerhalb angemessener Frist nach 
Anzeige durch den Mieter vom Vermieter brauchbar gemacht wird. 

(3) Die Ausstattungskategorie nach Abs. 2 richtet sich nach dem Ausstattungszustand der Wohnung 
im Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrags. Eine Wohnung ist in eine Ausstattungskategorie auch bei 
Fehlen eines Ausstattungsmerkmals einzuordnen, wenn das fehlende Ausstattungsmerkmal, nicht jedoch 
eine Badegelegenheit, durch ein oder mehrere Ausstattungsmerkmale einer höheren 
Ausstattungskategorie aufgewogen wird. 

(4) Die im Abs. 2 genannten Beträge vermindern oder erhöhen sich in dem Maß, das sich aus der 
Veränderung des vom Österreichischen Statistischen Zentralamt verlautbarten Verbraucherpreisindex 
1976 oder des an seine Stelle tretenden Index gegenüber dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes ergibt, wobei Änderungen so lange nicht zu berücksichtigen sind, als sie 10 vH des bisher 
maßgebenden Betrages, der jedoch ohne Bedachtnahme auf Rundungsvorschriften zu ermitteln ist, nicht 
übersteigen. Bei der Berechnung der jeweiligen neuen Beträge sind Beträge, die 5 Groschen nicht 
übersteigen, auf die nächstniedrigeren 10 Groschen abzurunden und Beträge, die 5 Groschen übersteigen, 
auf die nächsthöheren 10 Groschen aufzurunden. Die jeweiligen neuen Beträge gelten ab dem der 
Verlautbarung der Indexveränderung durch das Österreichische Statistische Zentralamt folgenden 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 3 

übernächsten Monatsersten. Der Bundesminister für Justiz hat die Änderungen der im Abs. 2 bestimmten 
Beträge und den Zeitpunkt, ab dem die Indexveränderung mietrechtlich wirksam wird, kundzumachen; 
die Kundmachung hat in den Fällen einer Erhöhung auch einen Hinweis auf die im Abs. 6 zweiter Satz 
und im § 45 Abs. 6 angeführten weiteren Voraussetzungen für eine Erhöhung des bisherigen 
Hauptmietzinses (Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrags) zu enthalten. 

(5) Übersteigt der nach Abs. 1 vereinbarte Hauptmietzins den für den Mietgegenstand nach Größe, 
Art, Beschaffenheit, Lage, Aussstattungs- und Erhaltungszustand angemessenen Betrag, so ist die 
Mietzinsvereinbarung so weit unwirksam, als sie dieses Höchstmaß überschreitet. Ist der Hauptmietzins 
nach den Bestimmungen des Abs. 2 und 3 zu bemessen, so ist die Mietzinsvereinbarung insoweit 
unwirksam, als sie das darnach zulässige Höchstmaß überschreitet. 

(6) Ergibt sich durch die Anwendung einer Wertsicherungsvereinbarung ein höherer Hauptmietzins 
als nach Abs. 1 bis 5 zulässig ist, so ist der übersteigende Teil unwirksam. Berechtigt eine solche 
Wertsicherungsvereinbarung den Vermieter zu einer Erhöhung des Hauptmietzinses, so hat der 
Hauptmieter dem Vermieter den erhöhten Hauptmietzins von dem auf das Wirksamwerden der 
Indexveränderung (Abs. 4 dritter Satz) folgenden Zinstermin an zu entrichten, wenn der Vermieter dem 
Hauptmieter in einem nach Wirksamwerden der Indexveränderung ergehenden Schreiben, jedoch 
spätestens 14 Tage vor dem Termin, sein darauf gerichtetes Erhöhungsbegehren bekanntgibt. 

Anmerkung 

1. ÜR: Zum Abs. 1 Z 3a: Art. IV Z 3 und 4, BGBl. Nr. 559/1985. 

2. Zu Abs. 2: vgl. K: BGBl. Nr. 167/1984, BGBl. Nr. 563/1988, BGBl. Nr. 570/1991 
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